








§9
Vorauszahlung, Sicherheitsleistung

Die Erstattung eines Gutachtens kann davon abhängig gemacht werden, dass die Gebühr ganz oder
teilweise vorausgezahlt oder für sie Sicherheit geleistet wird. Von der Anforderung einer
Vorauszahlung oder der Anordnung einer Sicherheitsleistung ist abzusehen, wenn dadurch eine für
den Gebührenschuldner unzumutbare Verzögerung entstehen würde oder dies aus sonstigen Gründen
unbillig wäre.

§10
Umsatzsteuer

Soweit die Leistungen nach dieser Satzung umsatzsteuerpflichtig sind, wird zu der Gebühr die
Umsatzsteuer, in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, hinzugerechnet.

§11
Übergangsbestimmung

Für Leistungen des Gutachterausschusses beziehungsweise dessen Geschäftsstelle, die vor dem
Inkrafttreten dieser Satzung beantragt wurden, gilt die bisherige Gebührensatzung.

§12
Inkrafttreten

Diese Satzung tr itt  am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft; gleichzeitig tritt die Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch
den Gutachterausschuss vom 27. März 1992 mit allen Änderungen außer Kraft.
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Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt
Calw geltend gemacht wurde. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung verletzt wurden.
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